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Die ſouverãne IE
iſt du ein König?“ autete die bedeutungsvolle rage des roͤmiſchen

Landpflegers; klar und eſtimm erfolgte Chriſti Antwort „Ja,
ich bin eS X Chriſtus iſt nicht bloß Prophet Uund Hoherprieſter, iſt
auch önig; 10⁴ „Köͤnig der Könige und Herr der errſcher“. Nicht
allein weil den ron des himmliſchen Vaters nnehat bon wigkeit;

iſt auch in dieſe Zeitlichkeit herabgeſtiegen, auf rden ein ne
eich zu gründen vor ſeiner eimkehr zum ater. Ein eich nicht von
dieſer Welt, weil nicht Idi  en Urſprungs, weil nicht weltlicher Art, weil
nicht weltlichen Zieles  5  — aber doch ein eich N dieſer Welt, ein ares,
geiſtli zwar, aber nicht rein geiſtig,‚ eine irkliche, wohlgeordnete Geſell⸗
ſchaft, einen wahren Gottesſtaat auf Erden die 1

Das Territorium dieſes Staates erſtreckt ſich über ie ganze Erde, ſoweit
Menſchen ſie ewohnen, ſeine Grenzen ſind nicht als die Grenzen
der Erde; Untertanen dieſes Reiches ſind nach dem en des Gründers
alle Menſchen, tatſä

1 alle diejenigen, die durch die Qufe die Staats
bürgerſcha erworben aben; Zweck dieſes Gottesſtaates iſt kein Idi  er,
ſondern das ewige Heil der Untertanen, ihre Eingliederung m das ewige
eich des Himmels; das Oberhaupt des Staates iſt ri ſelber, der
die errſcha durch ſeinen Stellvertreter, den jeweiligen Biſchof bon Rom,
ausübt So iſt die 11 Chriſti eine wahre juridiſche Geſellſchaft,
das iſt eine Vereinigung einer ehrhei von Individuen zur Erreichung
eines gemeinſamen Zweckes, verbunden moraliſcher Einheit durch ein
und ieſelbe rechtmäßige Autorität

Die I iſt aber auch eine ollkommene Geſellſchaft und Qami
0 EL n. Zwei emente ſind abet weſentlich ein bollkommener Zweck

und das Vorhandenſein aller eſſen Erreichung nötigen ittel auf
ſeiten der Geſellſchaft eines der zwei genannten emente, ſo aben
wir keine vollkommene Geſellſchaft. Aus dieſem Grunde kann die Familie,
die Gemeinde, eine Provinz, können die verſchiedenen privatrechtlichen oder
auch öffentlichrechtlichen Vereine nicht vollkommene Geſellſchaften enannt
werden. Sie alle verfolgen nur Teilzwecke, ſind In ihrem Beſtande
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den ad geknüpft, ihm ein⸗ und untergeordnet. Nur ein Gemeinweſen
erſtrebt m der natürlichen Ordnung einen vollkommenen Zweck, der keinem
andern N derſelben Ordnung untergeordnet iſt der Qa Sein Zweck
iſt das volle irdiſche Wohl ſeiner Glieder, ſoweit ſich überhaupt erreichen
läßt So iſt auch nur der eine vollkommene Geſellſchaft die alle
andern Uunvollkommenen Geſellſchaften in ſich egreift, zu einem Ganzen
organi verbindet und ſeinem oberſten we dienſtbar acht.

An die ette dieſer einzigen vollkommenen Geſellſchaftsorganiſation iſt
durch Chriſti Gründung eine zweite bollkommene Geſellſchaft etreten: die
11 Die Geſamt kirche; denn nur ſie iſt eine bollkommene Geſellſchaft,
nicht eile derſelben wie die arreien, Dibzeſen, religiöſen Genoſſenſchaften
und Vereine, die, weil eile des Ganzen und mn Abhängigkeit vom Ganzen
ihre we verfolgend, nur Uunvollkommene geſellſchaftliche Gebilde dar⸗
en Der Zweck der Chriſti iſt ein ſo erhabener, daß ein öherer
nicht ausgedacht werden kann, ſo alles irdiſche Ermeſſen überſteigend, daß
der enſ aus ſich nicht einmal die Möglichkeit eines ſolchen Zieles
ins Auge en können ott ſelber mu ihn arüber belehren. Nur
ſo wurde der en inne, daß eruſfen iſt zur beſeligenden Anſchauung
Gottes ſelbſt Dieſem höchſten lele die Menſchheit auf dem Wege wahrer
Gottesverehrung zuzuführen, iſt der Zweck der dbom Gottmenſchen geſtifteten
Geſellſchaft. Ihr letzter Zweck; der ͤna ſte iſt die Heiligung der Menſchen,
wodurch eben die Erreichung des letzten Zieles erſt ermöglicht wird

Mit dem ohen lele gab Chriſtus ſeiner 1 alle ittel zur Ver⸗
wirklichung. Er eim hierarchiſches Prieſtertum ein, ausgeſtattet mit
Regierungs⸗ und Weihegewalt. „Mir iſt alle Gewalt egeben im Himmel
und auf Erden“, ra ſeinen eln „Darum gehe hin, lehret
alle Völker und taufet ſie im Namen des Vaters und des Sohnes und
des eiligen Geiſtes, und lehret ſie alles halten, was ich euch efohlen
habe L Mit der unfehlbaren Lehrgewalt erband ri für die Apoſtel
und hre Nachfolger die Geſetzgebungsgewalt, die richterliche und die Straf⸗
gewalt. „Wahrlich, ich ſage euch: Was immer ihr binden werdet auf
rden, das wird gebunden ſein auch im Himmel, und was immer ihr

Mitlöſen werdet auf rden, das wird auch im Himmel elöſet ſein
der Vollgewalt der Regierungsbefugniſſe ſtattete I den Petrus aus
und deſſen jeweiligen Amtsnachfolger; ihn ma zum Fundamente und
Haupte der Kirche, zum Schlüſſelträger des Himmelreiches. Zur unmittel⸗
baren Heiligung der Gläubigen der Heiland die Sakramente ein,
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die mit ſeinem Herzblute erkauften und er

oſſenen Heilsquellen, und egte
die Verwaltung des geſamten Gnadenſchatze in die Hände ſeiner Ix
So hat Chriſtus der bon ihm geſtifteten Geſellſchaft bon Anfang die
Fülle aller ittel zur Erreichung des Geſellſchaftszweckes mit auf den
Weg egeben, Uund den egen vollzumachen, der Ixr den eiſtan
des Heiligen Geiſtes verſprochen und die tröſtliche Verſicherung egeben:
„Die Pforten der Hölle werden ſie nicht überwältigen“, und 77  iehe, ich
bin bei euch bis der Zeiten nde omi iſt die Kirche Chriſti in
Wirklichkeit, „da ſie durch Gottes gnädigen in ſich und durch
ſich alles was ihrem eſtande und threr Wirkſamkeit erfordert
wird, nach ihrem eſen und threm Rechte eine bollkommene Geſellſchaft“
Leo XIII., Enzyklika Immortale Dei bom Nov

Aus dieſer-Wahrheit ergibt ſich mit unmittelbarer Folgerichtigkeit, daß
die Kirche bon jeder andern Geſellſchaft vollkommen unabhängig iſt
Vollkommene Geſellſchaft Uund unabhängige Geſellſchaft ſind juridiſch gleich⸗
wertige Begriffe Es beſagt einen inneren Widerſpruch: vollkommene Ge
ſellſchaft ſein, ein eigenes, ſelbſtändiges, keinem andern untergeordnetes
Ziel aben, le Ugleich im Eigenbeſitz aller dazu erforderlichen ittel
ſein Uund trotz allem m der Verfolgung dieſes Zieles abhängig ſein bon
einer andern Geſellſchaft Hat doch ſogar eine Uunvollkommene Geſell⸗
ſchaft die Befugnis und das Recht, ihre Teilzwecke verfolgen, und iſt,
ſoweit * ſich Verwirklichung gerade dieſer we handelt, von fremder
Einmiſchung, auch von ſeiten der übergeordneten Geſellſchaft, unabhängig.
So te dem Staate nicht das echt zu, die Familie mn der Aus⸗
wirkung des ihr von atuür au zuſtehenden Eigenzweckes zu behindern
und ſo m die der Familie eigene Wirkungsſphäre überzugreifen. Erſt
recht muß eine Geſellſchaft, die im Beſitze aller ittel zur Erreichung Hhre
vollkommenen Zieles iſt, in der Auswirkung dieſes Zieles unabhängig ſein.
Als vollkommener Geſellſchaft te alſo auch der katholiſchen V ein
angeſtammtes unveräußerliches echt zu, ihre ureigenen Angelegenheiten
ſe

ndig zu ordnen. Dazu ommt, daß es ſich bei der von Li  u
geſtifteten W die Verwirklichung des höchſten, Unmi  al vbon
ott geſteckten Zieles handelt, eines Zieles, das ra göttlicher An⸗
ordnung notwendig rreicht werden muß, und daß die Mittel dazu bon

ihrem Stifter der W voll und ganz anbertraut ſind, 10 ihre
a1 Li P  E Charakters überhaupt nur im Machtbereich der Ki

nden können Somit iſt 6 eine Rechtsunmöglichkeit, die 1 auf
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ihrem ureigenſten Gebiete vbon außen her durch irgendeine weltliche Macht
beſchränken Uund in der Verwirklichung threr Lebensaufgabe behindern

ollen
Aus dem Zweck ſchließen wir auf das Weſen einer jeden Geſellſchaft;

der Zweck der 1 das Weſensmerkmal vollkommener Unabhängig⸗
keit, 10 wahrer Souderänität auf Am Geburtstage der katholiſchen
IV iſt neben den ſouveränen a eine zweite ſouveräne Geſellſchaft
höherer Ordnung getreten; Souberänität iſt aus einem rein ſtaats recht⸗
en Begriffe auch einem kirchen rechtlichen geworden. Souveränität
beſagt volle allſeitige Unabhängigkeit der Geſellſchaft nach innen Und außen.
Nach innen hat die W das Recht, bon ihren Untertanen rd der bon
ott erhaltenen Autorität alles zu verlangen, was zur Erreichung des
Geſellſchaftszweckes n  10 iſt; nach außen rkennt die V keine höhere

auf Tden an, der ſie Gehorſam chuldete, nach deren Weiſungen
ſie auf dem ihr eigenen Gebiete richten Auch die höchſte welt⸗
liche Macht hat kein Recht
tätigungsſphäre. auf Einmiſchung in die der Kirche eigene Be⸗

Die Souveränität der katholiſchen II gegenüber jeder Staatsgewalt
iſt bor allem auch ein Erfordernis ihrer Allgemeinheit Und gleichzeitigen
Einheit hat nur eine WV geſtiftet, auf dem einen Felſen
etri, mit dem einen Oberhaupte, dem römi  en Biſchof leſe Kirche
ſollte aber nach dem en ihre 1  er alle Menſchen 4 Zeiten
und Nationen mfaſſen Und m ſich ſchließen Wie da V ſeine

— den DTil knüpfen und in ihrem Beſtande und m ihrer Be⸗
ätigung bon der Staatsgewalt ngig machen können? Dadurch wäre

Denndie Einheit und Univerſalität der 1 unmöglich geworden.
wäre entweder mit der ehrhei der Staatsoberhäupter eine Mehrheit bon
Kirchenoberhäuptern ins Leben getreten und dadurch die geſe

0

1
Einheit der lxr erſtört, oder die 1 wäre mit dem Oberhaupte
eines Staates auf deſſen Territorium beſchränkt geweſen, was mit der
Univerſalit der Ir unvereinbar iſt

Der 9  1  e Stifter hat au tatſächlich eine Gründung unabhängig
von jeder Staatsgewalt vorgenommen. Er hat keine behördliche Anzeige
erſtattet und Im keine Konzeſſion nachgeſucht, keine atuten der weltlichen
Obrigkeit zUur UÜberprüfung Unterbreitet Chriſtus hat eine Vollmachten
nicht einem Staatsoberhaupte übertragen oder einer Volksvertretung. Der
Fels, auf den der Gottmenſch ſeine übernatürliche iftung ſtellte, iſt
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Petrus der Fiſcher bom Galiläiſchen Meere Ihm und den andern Apoſteln
unter ſeiner autoritatiben Führung hat die Regierungs⸗ Uund Weihegewalt
Uund alle Gnadenmittel zur Verwaltung anbertraut; keiner weltlichen Dynaſtie
hat ELr ſeinen Beiſtand verheißen und Fortdauer bis ans Ende der Zeiten,
wohl aber der Dynaſtie des Apoſtelfürſten Die Siellung der und
ihrer Glieder zur Staatsgewalt hat Chriſtus die bündigen orte ge⸗
leidet „Gebe dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, Uund ott was Gottes
iſt“ das Verhalten vieler weltlichen Machthaber der 1 gegenüber aber
auch mit prophetiſchen orten vorhergeſagt aben ſie mich verfolgt
werden ſie auch euch verfolgen“

Die Jünger haben ihren Meiſter verſtanden ſie aben bon den erſten
agen der jungen I N den am für die Freiheit der rau Chriſti
gegenüber allen unbefugten Eingriffen bon eiten der Staatsgewalt auf
genommen eit dem Tage, — dem als Antwort auf den erſten Kanzel⸗
paragraphen aus dem Mund der Apoſtel das Wort erklang Man muß
ott mehr gehorchen als den Menſchen iſt der am die Freiheit
der V nicht erſtumm aber auch nicht das freimütige, unentwegte
Bekenntnis der I und ihr Ruf nach Wahrung threr unveräußerlichen
e auf reihei

Immer wieder ſah ſich die V19 unbefugten Ingerenzgelüſten
des Staates Halt zu gebieten Oft genug mu ſie mit ihrem Ute
ihre reihei beſiegeln Zeugnis a ſind die Apoſtel und die
ungezählte Schar von Marihyrern, die der Tyrannei heidniſcher Gewalt⸗
aber zum Opfer fielen ber auch den Übergriffen chriſtlicher rſten
mu die V chon frühzeitig ihr eto entgegenſetzen So le
chon Hoſius dem Kaiſer Konſtantius gegenüber zur Mahnung genoͤtig

dich nicht kirchliche Angelegenheiten, arüber gib uns keine
Vorſchriften nimm ſie ielmehr bon uns n Dir hat ott die
weltliche Gewalt übertragen, uns die Irchliche Das ein eiſpie für
lele aus der lteren Zeit Der am die Freiheit der 11 mu

Bedeutung und zu beſonderer Heftigkeit entbrennen als eine
falſche taat

iloſophie mit ihren eorien hervortrat Und das Verhältnis
der beiden oberſten Gewalten auf en der reihei der 1 Um
geſtalten dieſem Kampfe mu die lrchliche Lehrautorität immer
wieder bon die alte Wahrheit bon der kirchlichen Souveränität ins
re Licht en Obwohl bon außerordentlichem Intereſſe wäre, die
Stellung der kirchlichen ehre den Regaliſten, zum Gallikanismus,
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Febronianismus und Joſephinismus bis herauf 3 den Irrtümern unſerer
Zeit zu verfolgen, kann doch hier auf leſe Entwicklung nicht eingegangen
werden Nur aus neueſter Zeit mögen einige der hervorragendſten Doku⸗
mente aus dieſem Freiheitskampfe der Ir hier Platz nden Die erſte
Stelle Unter den päpſtlichen Rundſchreiben gebührt zweifellos der Enzyklika
u Quanta Cura (8 Dezember des in Zuſammen⸗
hang mit ihr publizierten berühmten Syllabus. Der Papſt richtet in
erſter Linie den Naturalismus Uund eſſen für die Geſellſchaftsordnung
verderbliche Konſequenz. „Andere mit beſonderer Dreiſtigkeit
die oberſte Autorität der V und dieſes eiligen Stuhles dem
Urteile der weltlichen Autorität unterzuordnen und alle e  e dieſer
ir und dieſes eiligen Stuhles m ezug auf die äußere Ordnung
m Abrede en Denn ſie cheuen ſich nicht, zu behaupten, daß die
Geſetze der Ir die Gewiſſen nur dann binden, wenn durch die
e  e Macht veröffentlicht ſind; daß die kte Und Dekrete der römiſchen
Päpſte, die eligion und die Ir berühren, der anttion und
Gutheißung oder wenigſtens der Zuſtimmung der weltlichen acht bedürfen;
daß die apoſtoliſchen Konſtitutionen, die geheimen Geſellſchaften und
deren Anhänger und Begünſtiger verdammen, keine Indende rd m den
Ländern haben, wo dieſe von der weltlichen Regierung gedulde werden;
daß ſie (die Kirche) nicht das Recht habe, die Verletzer threr Geſetze mit
zeitlichen Strafen belegen; daß die Macht der W nicht ra goͤtt⸗
en Rechtes verſchieden und unabhängig vbon der weltlichen acht ſei,
und daß ieſe Unterſcheidung und Unabhängigkeit nicht zugegeben werden
önnen, ohne daß die weſentlichen L der weltlichen acht bon der
1 angegriffen und an geriſſen würden anſchließenden
Syllabus iſt eine eihe von Irrtümern gebrandmarkt, die ſich
die Freiheit der 1 richten An ihrer ige der Satz (Theſe 19)
„Die I* iſt nicht eine wahre und vollkommene, 10 freie Geſellſchaft,
noch beſitzt ſie ihre eigenen, beſtändigen, von ihrem göttlichen Gründer 3  hr
verliehenen Rechte, ſondern der Staatsgewalt ſteht ＋2 zu, zu eſtimmen,
welches die Rechte der Ir und die Grenzen ſind, innerhalb deren ſie eben
teſe Usüben dürfe.“ Daran reihen ſich weitere 19 rrtumer
über die 11 Und ihre (Saͤtz — Und Trtümer über
die bürgerliche Geſellſchaft ſowohl ſich betrachtet al in ihren Be⸗
ziehungen zur 2 (Satz 39—55). Alle aben für unſere Zeit volle
Bedeutung; die wichtigſten lauten Th „Die1 hat kein angeborene
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und legitimes Recht auf Erwerb und Beſitz Th „Die Immunität der
II und der kirchlichen Perſonen0 ihren rſprung ſtaatlichem Recht
Th Der beſitzt als der Urſprung und die ue aller Rechte
ein ſchrankenloſes echt 2. Th Die Staatsgewalt kann ſich 0  en
der Religion, der Sittenzucht des geiſtlichen Regiments miſchen 1e kann
alſo über die Weiſungen Urteilen, die kirchlichen Oberhirten ihrem
mte gem für die Leitung der Gewiſſen erlaſſen, und kann ſogar über
die Verwaltung der heiligen Sakramente und die Dispoſitionen zu deren
mpfange entſcheiden 74 Th 45 „Die Leitung der öffentlichen
Schulen, denen die Jugend eine chriſtlichen Staates erzogen wird nur
die biſchöflichen Seminarien einiger Beziehung ausgenommen, kann und
muß der Staatsgewalt zukommen und zwar ſo, daß kein echt irgend⸗
N andern Autorität ſich die Ulzu die Anordnung der
Studien, die Verleihung der Grade und die Wahl oder Approbation

Lehrer miſchen, anerkannt erde Th Selbſt den
Klerikalſeminarien unterliegt der Studienplan der (Genehmigung der)
Staatsgewalt. 7 Th 47 „Die beſte Staatseinrichtung erfordert, daß die
Volksſchulen, die den Kindern aller Volksklaſſen zugänglich ſind, und über⸗

die öffentlichen Anſtalten, die für öheren wiſſenſchaftlichen Unterricht
und die Erziehung der Jugend eſtimm ſind, aller Autorität der ＋
enthoben und vollſtändig der Leitung der weltlichen und politiſchen Autorität
unterworfen eien nach dem elteben der Regierungen und nach Maßgabe
der landläufigen Meinungen ei Th „Die Geſetze ſind
abzuſchaffen E. den Schutz der religiöſen rden, threr u er⸗
richtungen betreffen die ſtaatliche Regierung kann ogar allen Unterſtützungen
gewähren we den gewählten Ordensſtan erlaſſen Und ihre Gelübde
brechen wollen; ebenſo kann ſie Ordenshäuſer Kollegiatkirchen und infache
geiſtliche Pfründen, ogar wenn ſie dem Patronatsrechte Unterſtehen, auf
heben und ihre Güter der ſtaatlichen Verwaltung und Verfügung über⸗
weiſen Th 55 „Die 11 iſt vom Staate und der bon der
I rennen

Das Vatikaniſche Konzil handelt der Sitzung über die
Verfaſſung der Kirche, ritten Kapitel dieſer Sitzung über den Primat
und 11 dann für den freien Verkehr der Biſchöfe mit dem ein
mit den orten: 43  aher verurteilen wir die Uſichten L die agen,
man nne dieſen Verkehr des Oberhaupte mit Hirten und erde erlaubter⸗
eiſe verhindern Uund der weltlichen Gewalt unterordnen, und die weit ＋

4
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gehen, aß ſie behaupten, Dekrete des Apoſtoliſchen Stuhles und ſeiner
Autorität, die zur Regierung der ＋ erlaſſen werden, hätten keine
Rechtsgeltung, wenn ſie nicht durch das Placetum der weltlichen Gewalt
beſtätigt würden.“

Mit beſonderer ra T der große ſoziale Papſt Leo XIII mn ſeinen
verſchiedenen Rundſchreiben für die reihei und Unabhängigkeit der I*
ein „Für niemand beſteht emn Zweifel daß der Gründer der V
eſu Chriſtus wiſchen der geiſtlichen Gewalt und der bürgerlichen Unter⸗
chieden und beide m Erfüllung ihrer eniſprechenden Aufgaben frei und
ungehindert wiſſen (Arcanum divinae saplentiae, Febr

Nach dem en Und nach der Anordnung thre göttlichen 1  er
nämlich ſoll ſie eine ihrer Art bollkommene Geſellſchaft ſein Und weil
die Kirche, wie geſagt emne vollkommene Geſellſchaft iſt, deshalb hat ſie
ein Lebensprinzip, ene Lebenskraft die nicht bon außen kommt ſondern
von aus ihrer eigenen Natur nach göttlicher Anordnung Aus eben
dieſem Grunde hat ſie auch naturgemäß die Gewalt Geſetze zu geben und
muß threr Geſetzgebung bon jedermann unabhängig ſein, wie auch in
allen andern Dingen, zu threm Rechtsgebiete gehören (Praeclara
gratulationis, Juni In dem Rundſchreiben Immortale
Dei handelt Leo III mit vorbildlicher Klarheit über die riſtliche
Staatsordnung Nach der ereits oben zitierten Stelle el weiter

Wie das Ziel das die Kirche anſtre weitaus das erhabenſte iſt, ſo iſt
auch die ihr innewohnende Gewalt hervorragend über jede andere: ſie iſt
eder als die bürgerliche Gewalt noch dieſer irgendwelcher
Weiſe untergeben In der Tat Jeſus i hat die eiligen Ge⸗
walten, die CEr ſeinen Apoſteln gegeben, ni gebunden, indem ＋* ihnen
die Vollmacht ertrug, eigentlichen Sinne Geſetze zu geben, Und was
hieraus olg die Gewalt 3u richten und zu trafen Zum Himmel
ſoll Uuns darum die 1 führen, nicht der aa ihrer Hut und orge
iſt alles das anbertraut was ſich auf die Religion bezieht daß ſie ehre
alle Völker, daß ſie nach ra und Vermögen mm eiter ausbreite
das Reich Chriſti, mit Wort daß ſie frei und ungehemmt nach
eigenem Ermeſſen egerin ſei und Schaffnerin Reiche Chriſti
Dieſe ihre Autorität, bollkommen aus und durch ſich nd i ihrer Sphäre
ſchlechthin unabhängig, hat die 12.1 jederzeit für ſich Anſpruch ge⸗
nommen und öffentlichen eben betätigt .J „Auch iſt eS ein höchſt
ungerechtes Uund unbedachtes Beginnen, die V der u  ung ihres
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Amtes der politiſhen Gewalt unterwerfen wollen ies hieße die
Ordnung geradezu verkehren, indem man das Übernatürliche dem Natür⸗
en unterordnet; der wohltätige Einfluß, den die auf die Ge⸗
ſe übt, wenn ihr keine Hinderniſſe in den Weg gelegt werden, hört
dann entweder ganz oder doch zum großen eile auf, und entſtehen
Anläſſe Streitigkeiten und Irrungen, die, wie die Erfahrung ehrt,
eder dem Staate noch der zum eile gereichen.“

Ein Dokument aus allerneueſter Zeit darf nicht mit Stillſchweigen
übergangen werden das eue der lr Zwar wird
darin nicht N  — eigener über das Verhältnis bon II und AI
gehandelt (nur wird m erklärt, daß durch das neue eſe an
den zwiſchen der Ir und den verſchiedenen Nationen beſtehenden Kon⸗
kordaten ni geänder werden ſoll); allein im erlaufe des ganzen
Geſetzbuches ahr ſich die 11 bei Behandlung der einzelnen Rechts⸗
materien immer wieder ihre unabhängige Stellung gegenüber jeder äußeren

Aus der UÜberfülle Uur iniges Nachdem m 6. 108, die
9  1  e Inſtitution der kirchlichen Hierarchie hervorgehoben iſt, eſtimm
6. 109, daß der intri in die Irchliche Hierarchie nicht durch Zuſtim⸗
mung des Volkes oder der weltlichen acht rfolge Die kirchliche Juris⸗
iktionsgewalt bekommen die Glieder der Hierarchie durch die kanoniſche
Sendung der Papſt Uunmittelhar bon ott nach rechtmäßig erfolgter Uund
angenommener Wahl (E 219) Die Freiheit der Papſtwahl wird
Übergriffe der Laiengewalt aufs entſchiedenſte geſichert (e 165 166) und
vor allem das verhängnisvolle etorecht, das bon einigen Staatshäuptern
bisher in Anſpruch Urde und „das ganz beſonders der vollen
Freiheit der Papſtwahl entgegenſteht“, durch Aufnahme der Konſtitution
ius' Commissum nobis bom Januar 1904 ins
endgültig abgeſchafft In dieſer Konſtitution bezeichnet e8 der Papſt als
ernſte des päpſtlichen mtes, nach Kräften Sorge tragen, daß
die reiheit, dieI ſeiner Kirche verliehen, nicht etwa durch Einflüſſe
einer äußeren Gewalt irgendwe  e Einbuße erleide, daß das eben der
Kirche ohne jede Einmiſchung bon außen ſich ganz und gar frei entfalten
könne gem dem en des göttlichen Stifters und entſprechend den

In manchen Kanones ſchließt ſie die Staatsgewalt mit nackten Worten aus;
aber auch da, der odex betont, daß eim Recht nur der höchſten kirchlichen Ge⸗
alt zuſteht, iſt. enn auch zunächſt die untergeordnete W Gewalt aus⸗
geſchloſſen er  eint, Rahchr erſt recht ede außerkirchliche Gewalt ausgeſchaltet.
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Erforderniſſen der erhabenen Miſſion der Kirche. V 196 hebt den gött⸗
lichen rſprung der Regierungsgewalt der Ir hervor; C. 218 beſagt:
„8 Als Nachfolger des Petrus Im Primat hat der römiſche Papſt
nicht bloß einen Ehrenvorrang, ſondern die höchſte und bolle Regierungs⸗
gewalt über die geſamte Ix ſowohl in Glaubens⸗ und Sittenfragen
als auch in Dingen, die ſich auf Diſziplin und Regierung der über den
ganzen rdtrei verbreiteten Ir beziehen .  — Dieſe Gewalt iſt eine
ahrha biſchöfliche, ordentliche und unmittelbare ſowohl gegenüber der
Geſamtkirche und jeder einzelnen als auch gegenüber der Geſamtheit der
Hirten und Gläubigen und jedem einzelnen bon ihnen, unabhängig
von jedweder menſchlichen Autorität.“ Der frei die
Kardinäle (6 232), rnennt frei die Biſchöfe ( 329); auch wenn der
ſtaatlichen Gewalt bon der Ir ein Recht ezügli der eſetzung der
Biſchofsſtühle eingeräumt werden 0  e, ſo iſt doch immer die kirchliche
Verleihung erforderlich, die nur durch den erfolgen kann (
ohne irchliche Verleihung kann überhaupt niemand re  9  19 m den
eſt eines Kirchenamtes kommen (6 147) Als wahrem ouberän
ſteht dem erha der V das Geſandtſchaftsrecht zu, C. 265 „Der
römiſche Papſt hat das von der ſtaatlichen Gewalt unabhängige
Recht, in jeden beliebigen eil der Erde mit oder ohne kirchliche Uris  E  2
diktion ausgerüſtete Geſandte zu ſchicken.“ Das Recht der Benefizien⸗
verleihung In der ganzen V dem zu ( Das
Patronatsrecht iſt eine Konzeſſion bon ſeiten der 1 (e und kann
in Zukunft nicht mehr giltig verliehen werden Auf die Kultusfreiheit
bezieht ſich 6. 1260 „Die Diener der V dürfen in u  ung der
Kultushandlungen einzig und allein bon den kirchlichen Obern abhängig
ſein.“ Lehr Und Lernfreiheit beanſprucht das m C. 1322
„Die 1 hat unabhängig bon 12  E  er weltlichen Gewalt
das Recht und die Pfli allen Völkern die Ahrhei des Evangeliums

lehren.“ 1352 „Die 2 hat das eigene und ausſchließ⸗
liche Recht, jene Unterrichten, die ſich dem Dienſte der 1 zu weihen
wünſchen 1375 ſpricht der V das Recht zu, Schulen Er⸗

richten, und zwar nicht bloß Elementarſchulen, ſondern auch mittlere und
höhere 1381 „Die religiöſe Unterweiſung unterſteht m allen Schulen
der Autorität und Aufſicht der Kirche.“ Recht und der Schul⸗
aufſicht hat bor allem der Diözeſanbiſchof ( 336; 1381, § 2) Auf
dem Gebiete der Ehegeſetzgebung er die I dem Staate he⸗
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züglich der Ehen der Getauften nur die egelung der rein zivilrechtlichen
Folgen des Ehekontraktes (1016); die Normierung der gotigeſetzten
hinderniſſe iſt em aus  ießliches Recht der 1 (1038) Aus dem
Beſitzrecht der IV elen nul olgende Canones hervorgehoben: 1495

Die katholiſche Ir und der Apoſtoliſche aben das angeſtammte
Recht frei und unabhängig bvon der ſtaatlichen Gewalt zur
Erreichung der ihnen eigentümlichen e zeitliche Güter erwerben,
beſitzen und 3u verwalten 1496 „Die Ir hat auch unab⸗
hängig von der ſtaatlichen Gewalt das echt bon den Gläubigen
die für den Gottesdienſt, den Unterhalt der eriter und andern Diener
der Ir owie für die übrigen ihr eigentümlichen E notwendigen
Leiſtungen zu verlangen Für das reie und unabhängige Prozeßrecht
prechen olgende Canones „1553 §8 1 Aus elgenem und ausſchließ⸗
em rkennt die Kirche über Rechtsfälle, die ſich auf geiſt
liche und mit geiſtlichen berbundene inge eziehen Verletzung kirch
er Geſetze Und alles dem ſich Sündhaftes nde ſoweit
Feſtſtellung der u Und Zuerkennung der kirchlichen Strafen handelt

Alle Streit⸗ und Strafſachen, die ſich auf erſonen eziehen, die das
Privilegium fori aben 82 2 In allen Rechtsfällen, welchen ſowohl
die Ir wie auch die ſtaatliche Gewalt gleicher eiſe kompetent ſind
und die Fälle des gemiſchten Forums enannt werden, hat Prävention
ſtatt 77 1960 Eheprozeſſe wiſchen Getauften gehören nach elgenem
und ausſchließlichem bor den kirchlichen Richter Die Freiheit
des Strafrechte der Ir ſpri Canon 2214 aus 77 Angeſtammtes
und eigenes echt der I iſt unabhängig bon jedweder
menſchlichen Autorität ihre Untergebenen, die ſich verfehlen, ſowohl
durch geiſtliche als auch zeitliche Strafen maßregeln 7. Das Buch
des Kodex enthält eine eihe bon Strafbeſtimmungen die
Verletzer der kirchlichen reihei So 2341 die Übertretung des
Privilegium fori 2346 unbefugten Erwerb bon Kirchen⸗
gütern 2390 Verletzung der reihei bei ahlen für kirchliche
Amter Beſondere eachtung aber erdien Canon 2334 „Der von
eintretenden, beſonderer eiſe dem Apoſtoliſchen Stuhle vorbehaltenen
Exkommunikation erfallen jene die Geſetzesverordnungen oder Dekrete

die reihei oder der Ir erlaſſen; die direkt oder
ndirekt die u  ung der kirchlichen Regierungsgewalt des nneren wie
des äußeren Forums verhindern, indem ſie irgendeine Laiengewalt nrufen.

ö
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ö 23 ih 4U dot 83 Rechtsbuc ein ectedes Dohhen für die

Rechtsfülle der kirchlichen Gewalt und vor allem ihres heiligen Rechtes

auf die Freiheit, unabhängig und ſouverän die eigenen Angelegenheiten zu

ordnen. Mit dieſer immer wiederkehrenden Forderung auf Unabhängigkeit

in ihrer Wirkungsſphäre erfüllt die Kirche nur eine heilige Pflicht; ſie

kann auf die Freiheit im Gebrauch der Mittel, die zur Erreichung ihrer

Weltmiſſion nötig ſind, nicht verzichten, ohne ihr Weſen zu verleugnen

und aufzuhören, die wahre, eine, notwendige, katholiſche, von Chriſtus

geſtiftete Heilsanſtalt zu ſein.

Von „klerikal⸗politiſchen Übergriffen auf das Staatsgebiet“ kann die

Rede nicht ſein.

Die Kirche verletzt niemandes Rechte; ſie läßt ſich ihr

eigenes Recht nicht ſchmälern, ſie beanſprucht Souveränität auf ihrem

Gebiet — ſie erkennt aber neben ſich auch den Staat als ſouveräne Macht

an

„Sie anerkennt und erklärt, daß die bürgerlichen Angelegenheiten der

Staatsgewalt unterſtehen, die auf dieſem Gebiete ſouverän iſt“ (Diuturnum

illud vom 29. Juli 1881).

„Gewiß hat die Kirche wie der Staat

ihren eigenen Machtbereich; darum ſind beide in Ordnung ihrer An⸗

gelegenheiten voneinander unabhängig ...“ (Sapientiae christianae vom

10. Januar 1890).

„So hat denn Gott die Sorge für das Menſchen⸗

geſchlecht zwei Gewalten zugeteilt: der geiſtlichen und der weltlichen. Die

eine hat er über die göttlichen Dinge geſetzt, die andere über die menſch⸗

lichen, jede iſt in ihrer Art die höchſte; jede hat ihre gewiſſen Grenzen,

welche ihre Natur und ihr nächſter und unmittelbarer Gegenſtand gezogen

haben, ſo daß eine jede wie von einem Kreiſe umſchloſſen iſt, in dem ſie

ſich ſelbſtändig bewegt“ (Immortale Dei vom 1. November 1885). Der

Unterſchied beider Gewalten iſt ein ſo tiefgreifender, daß dadurch die beiden

Geſellſchaften in weſentlich verſchiedenen Seinsordnungen eingereiht werden.

Iſt der Zweck des Staates rein irdiſcher Natur und können dem Staate

dementſprechend nur weltliche Mittel zu Gebote ſtehen, ſo gehört die Kirche

nach Zweck und Mittel der übernatürlichen Ordnung an.

Gerade in

dieſem Weſensunterſchied der beiden Gewalten liegt die Möglichkeit eines

friedlichen Nebeneinanderbeſtehens; zwei höchſte ſouveräne Gewalten der⸗

ſelben Ordnung auf demſelben Territorium mit den gleichen Untertanen

ſind an ſich ſchon undenkbar; erſt recht müßte die Ausübung ihrer Hoheits⸗

rechte zum gegenſeitigen Vernichtungskampfe führen. Aber auch ſo, wo

Kirche und Staat geſellſchaftlich verſchiedener Ordnung angehören, ſind

Berührungsflächen und in Anbetracht der menſchlichen Schwachheit auchSo iſt auch das neue Rechtsbuch ein leuchtendes Donment für die
Rechtsfülle der kirchlichen Gewalt und vor allem ihre heiligen Rechtes
uf die Freiheit, unabhängig und ſouverän die eigenen Angelegenheiten
ordnen. Mit dieſer immer wiederkehrenden Forderung auf Unabhängigkeit
in ihrer Wirkung  re erfüllt die Ir nuUur eine heilige Pfli ſie
kann auf die reihei im Gebrauch der ittel, die zur Erreichung threr
eltmiſſion n  E ſind, nicht verzichten, ohne ihr Weſen zu verleugnen
und aufzuhören, die wahre, eine, notwendige, katholiſche, von Chriſtus
geſtiftete Heilsanſtalt ein

Von „klerikal⸗politiſchen Übergriffen auf das Staatsgebiet“ kann die
ede nicht ſein. Die W verletzt niemandes 2 ſie läßt ſich ihr
eigenes Recht nicht mälern, ſie beanſprucht Souveränität auf ihrem
Gebiet ſie rkennt aber neben ſich auch den Qa als ſouveräne acht
an „Sie anerkennt und erklärt, daß die bürgerlichen Angelegenheiten der
Staatsgewalt unterſtehen, die auf dieſem Gebiete ſouverän iſt“ (Diuturnum
IIlud vom Juli ewi hat die I wie der a
thren eigenen Machtbereich; arum ſind elde in Ordnung ihrer An⸗
gelegenheiten boneinander unabhängig (Sapientiae christianae bom

Januar „So hat denn ott die orge für das Menſchen⸗
ge  e zwei ewalten zugeteilt: der geiſtlichen und der weltlichen. Die
eine hat über die göttlichen inge geſetzt, die andere über die men
lichen, jede iſt in ihrer Art die öchſte; jede hat ihre gewiſſen Grenzen,
E ihre atur und ihr nächſter Uund unmittelharer Gegenſtand gezogen
haben, ſo daß eine jede wie bon einem Kreiſe umſchloſſen iſt, in dem ſie

ſelbſtändig bewegt“ Immortale Dei bom obember Der
Unterſchied beider Gewalten iſt ein tiefgreifender, daß dadurch die beiden
Geſellſchaften in weſentlich verſchiedenen Seinsordnungen eingereiht werden

der Zweck des Staates rein di  er atur und können dem Staate
dementſprechend nur e.  1  E ittel zu Gebote ehen, gehört die 11
nach Zweck und ittel der übernatürlichen Ordnung an. Gerade in
dieſem Weſensunterſchied der beiden Gewalten ieg die Möglichkeit eines
friedlichen Nebeneinanderbeſtehens; zwei ſouveräne Gewalten der⸗
ſelben Ordnung auf demſelben Territorium mit den gleichen Untertanen
ſind an ſich chon undenkbar; erſt recht die u  ung ihrer Hoheits
re  8 zum gegenſeitigen Vernichtungskampfe führen ber auch ſo, w0
1* und St geſellſchaftlich verſchiedener Ordnung angehören, ſind
Berührungsflächen und m Anbetracht der menſchlichen Schwachheit auch
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Reibungsflächen gegeben. E3 0  en ſich die beiden Wirkungsſphären nicht
10 voneinander abſondern; wohl gibt — Angelegenheiten, die ihrer atur
nach einzig ins Gebiet der W allen, andere, in denen ausſchließlich der
aa kompetent iſt „Was immer aher im eben der Menſchheit geiſtlich
iſt, was immer zum Heil der Seelen und zur Gottesverehrung gehört, ſei es
durch ſich oder durch die Sache, der eS ient, alles das iſt der kirchlichen

Gewalt und ihrer Entſcheidung Unterſtellt; alles andere dagegen, was das
bürgerliche und politiſche Gebiet angeht, iſt mit olem echt der ſtaat
en Gewalt untertan; denn Jeſus 11 hat geboten: Gebet dem
Kaiſer, was des Kaiſers iſt, Und Gott, was Gottes Immortale
Dei). Daneben aber beſtehi das weite Feld der gemiſchten Angelegen⸗
heiten, m denen ſowohl 1r und a kompetent ſind Bei der von
atuUr gebotenen organiſchen Verbindung der beiden hoͤchſten ewalten
kann jedoch eine friedliche Betätigung auf dem beiden gemeinſamen irkungs⸗

nur unter der Vorausſetzung ſtattfinden, daß auch zwiſchen den beiden
höchſten Gewalten ſelbſt die gebührende Ordnung eſteht Und die kann
nur Überordnung der V über den ad ſein, eine Überordnung,
die die volle Souberänität des Staates auf ſeinem Ureigenſten Gebiete
nicht berührt, aher keine abſolute und keine irekte Überordnung, ſondern
eine bloß indirekte; in den gemiſchten Angelegenheiten, ſoweit nicht bloß
die e.  1  e eite in Betracht ommt, hat die I＋ eln entſcheidendes Wort
mitzureden. So erfordert es die Ide des Geiſtlichen er dem Weltlichen,
des Übernatürlichen gegenüber dem Natürlichen Das iſt die bon ott ge⸗

Ordnung ſouveräner U und ſouberäne Kirche, elde unterſchieden,
aber nicht e  2  L in organiſchem Zuſammenwirken, entſprechend dem
beiderſeitigen wecke und den beiden zu Gehote ſtehenden Mitieln zum
allſeitigen 0 der Menſchheit Das iſt reie 1＋ im freien aat,
oder eſſer freier ad in freier Kirche im einzigrichtigen Sinne. Nicht
wie das Schlagwort bon einer goltentfremdeten taatsphiloſophie ver⸗

ſtanden ird
Die franzöſiſche Revolution und V Nachahmung des Vorbildes jede

olgende politiſche Revolution ſchrieb auf ihr rogramm: „Trennung bon
Ir und Staat“ Unter dem Deckmantel reie Ir Im freien ad
hne zu edenken, daß ami ein innerer Widerſpruch konſtruier ird
Trennung von 11 und aa iſt in chon Einſchränkung der
irche, eine Freiheitsberaubung; denn ſie enimmt der V die Möglich⸗
keit, hre Kräfte in einer ihrem Zweck entſprechenden Auswahl auf dem
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Gebiete des öffentlichen Lebens entfalten aher muß die ir auf
Grund ihres unveräußerlichen Rechtes auf Lebensbetätigung ihre rennung
vom Staate als einen Eingriff ihre geheiligte ſouveräne Stellung
betrachten.

Die Ir iſt kein Verein wie jeder andere; ſie auf dieſes Niveau
ſetzen und tan ihr als Verein auch öffentlichrechtlichen

Charakter zuerkennen und ſie ogar ribilegierten Verein ſtempeln
iſt emne unerträgliche Herabwürdigung der I als höchſter Geſellſchaft
Das iſt nicht reie I2 m freien Q das iſt geknechtete V im
zügelloſen aat, Staate, der freigemacht hat von allen anden,
die ihn an ott Uund Gottes heiligſte nüpfen

Lostrennung vom Staate muß die 1mm als Ubel brandmarken,
h  X. als einne Verletzung der bon ott gewollten Ordnung Sie duldet

Ees, wenn ſie 65 nicht ändern kann Immerhin ein erträglicheres Übel als
wenn der a ſein Verhältnis zur Ir zwar nicht löſt aber die eT⸗
bindung mit ihr als ittel benutzt zur en Knebelung der kirchlichen
reiheit, ſchrittweiſer Unterbindung des kirchlichen Lebensnerves Das
Prinzip der Staatsomnipotenz und die daraus logiſch ergebende Kirchen⸗
hoheit des Staates iſt der Souveränität der ir diametral entgegen⸗
geſetzt Hat die Ir wählen wiſchen Oberhoheit des Staates über
die 1 und Trennung des Staates von der Kirche, ſo wünſcht ſie
etztere als das geringere hel

Nur ſoll man dann ehrlich meinen mit der Trennung Nur ſoll
dann der Iiii eine Hand bon der V weglaſſen, erſt recht
Zeit für die ſo 0 man meinen, der Polizeiſtaat ſich endgültig erle
aben Vollends unerträgli aber wäre für die irche, wenn

zum Ubel der Trennung noch das eit größere der Kirchenhoheit des
Staates ſich geſellte; das verdiente geradezu Erdroſſelung der kirchlichen
reihei enannt zu werden Es ſcheint unſern agen das ukunfts⸗
dea eiterer Kreiſe bilden der was ſoll ＋2 anders edeuten, wenn
68 rogramm Partei el Wir wollen den religiöſen Gemein⸗
chaften das Recht freier eligionsausübung, dem a aber eine Hoheits⸗
re voll gewahrt iſſen lerikalpolitiſche Machtbeſtrebungen und kon⸗
feſſionelle Übergriffe bekämpfen wir oder wenn Denkſchrift aus
dem preußiſchen Miniſterium für Wiſſenſchaft Kunſt und Volksbildung
ausgeführt ird Die Trennung bon 1 und AU muß erfolgen
unter dem rundſa Wahrung der Gewiſſens⸗ und Glaubensfreiheit MR
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einer Weiſe, die den bisherigen religiöſen Organiſationen — ganz gleich
welcher Art das eben und irken Unter Aufſicht des ihnen über⸗
geordneten Staates ohne jede ideelle noch materielle eihilfe des Staates
ermöglicht.“ Wenn man mit der Den

ſchrift den rundſa aufſtellt:
„Staatshoheit über Kirchenhoheit“ (das ſoll hier heißen Der U
iſt der V übergeordnet), ſo ergibt ſich allerdings ein derartiges Pro
mm folgerichtig. Auch bom Standpunkte des Proteſtantismus iſt 10
überhaupt eine aatliche Bevormundung der Vni einzuwenden,
im Gegenteil iſt die Unterordnung der EV Unter die aatliche Kirchen⸗
oberhoheit nur eine notwendige Folgerung aus der Auffaſſung der
Reformatoren über Verhältnis bon WV und Q0 Zugleich ekunde
aber der Proteſtantismus ami allein ſchon, daß nicht die wahre 2
Chriſti ſein kann. Die wahre Ir Chriſti kann auf hre Unabhängigkeit
nicht verzichten, ſie muß Proteſt einlegen jede Bevormundung und
olizeiaufſicht von ſeiten der Staatsgewalt, ſie kann dem Staate nie und
nimmer ein Hoheitsre über ſich zuerkennen: denn die 1 Chriſti iſt
die höchſte Geſe

aft und vollkommen ſouverän. Die reihei
iſt das ſchönſte Geſchmeide der rau Chriſti 77 le ott ehr
auf dieſer Welt als die reihei ſeiner Kirche Wer aber mehr darauf
en ſie beherrſchen, als ſie zu fördern, der erweiſt ſich klar als ein
ein Gottes. Für ſeine rau will ott reiheit, nicht Knechtſchaft
Sie kindlich als Utter lieben und erehren, das el  auch, ſich als ind
Gottes zeigen Wer aber über ſie errſcht wie über Unterworfene, ekunde
ſelbſt, daß ELr nicht ein Sohn von ihr, ſondern daß ihr rem iſt Mit
Recht wird ein ſolcher aher auch bon dem Erbe ausgeſchloſſen, das ihr
als Brautgabe verheißen iſt 4⁰ (Hl Anſelm VN einem rie N den König
Balduin bon Jeruſalem, itiert bon Pius im Rundſchreiben über den

Anſelm, 21 I˙ 1909 Communium rerum).
ur Schönegger


